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LTifFRAGEBEANTvlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr.Blenk und Genossen: IIErrichtung 
eines Kreuzungsbauitverkes in Lauterach ll (Ur. 143/J -NR/71 
vom 17.Dezember 1971) 

Zu obiger Anfrage el'laube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

FUr die Strecke Lauterach - Feldkirch ist derzeit der 
Ausbau auf eine Streckenhöcihstgeschwindigkeit von 
140 km/h vorgesehen. Das der Bauverhandlung zugeführte 
seinerzeitige Projekt war auf eine Höchstgeschwindig­

keit von nur 120 km/h abgestirr~t. Im Kreuzungsbereich 
straße / Bahn waren vier Gleise vorgesehen. 

Aus KostengrUnden wurde auf den Ausbau eines Gleises 
verzichtet, sodaLi derzeit ein Kreuzungsbauwerk für drei 
Gleise vorzusehen wäre. Die Erhöhtmg der Strecken­
geschwindigkeit von 120 km/h auf 140 km/h hat aber eine 
Verschiebung der Trasse um ca. 20 m nach Osten zur Folge. 

Die neue Gleisanlage ist berechnet und \'lUrde der Landes­
regierung bekanntgegeben. Voraussetzung für den Bau­
beginn ist jedoCh, daß bei der Einlösung der nunmehr 
zusätzlich erforderlichen Grundstücke keirle Verzögerungen 
entstehen. Im übrigen hat'die geänderte Trassenführung 
den Vorteil (das Kreuzungsbauwerk ist nunmehr rund 20 m 
von der bestehenden Trasse entfernt), daß bei der Bau­
ausführung eine geringere Behinderung des Eisenbahnbe-, 
triebes eintreten wird. -2 
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Zu den einzelnen Punkten der Anfrage möchte ich 

sohin folgendes ausfUhren: 

Zu Punkt 1\ _. !...1.. 

Am 24. Jänner 1972 wurden die Abstec1r:pläne dem. Amt 
der VorarlbergerLandesregierul1g übermittelt~ Die 

.Ausschreibung des Kreuzungsbauwerkes kann erst nach 
Genehmigung des geänderten Bauentwurfes und der Ein­
lösung der Grundstücke erfolgen. 

Die sofortige Ausarbeitung der geänderten Pläne wurde 

- soweit sie die Österreichischen Bundesbahnen 

betreffen - bereits in Auftrag gegeben. 

Die Entscheid1.mg über den Baubeginn liegt ausschließ­
lich bei der Vorarlberger Landesregierung als BV...l.'1c1es­
straßenverwaltung. 

Wien, am 9. Februar 1972 
. Der Bundesminister: 
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